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Eigenerklärung nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbes chränkungen (GWB) 
 
  

I. Hiermit erkläre wir, dass wir die Ausschlussgründe nach § 123 und 124 GWB (siehe Anlage) 
zur Kenntnis genommen haben und diese bei uns nicht vorliegen. 

 
II. Hiermit erklären wir, dass wir in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen 

Vorschriften, der zu einem Eintrag ins Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheits-
strafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer 
Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind.  

 
III. Sollten Unterauftragnehmer beauftragt werden, so gewährleiste/n ich/wir, dass auch bei die-

sen die unter I. und II. genannten Ausschlussgründe nicht vorliegen.  
 
 
 

 
Wuppertal, den 22.08.2018 ______________________________________ 
    Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  

 

 
 

Kundeninformation 
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Anlage zur Eigenerklärung nach GWB 
 

§ 123 Zwingende Ausschlussgründe 
 
(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabever-

fahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren 
Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder ge-
gen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:  

 
1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Straf-gesetz-

buchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Krimi-
nelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),  

 
2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an ei-

ner solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kennt-
nis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden 
oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetz-
buchs zu begehen. 
 

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Ver-
mögenswerte),  

 

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder 
in ihrem Auftrag verwaltet werden,  
 

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäi-
schen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,  

 

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),  
 

7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),  
 

8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils 
auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale 
Bedienstete), 

 

9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung aus-
ländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder  

 
10. den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafge-

setzbuchs (Förderung des Menschenhandels).  
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(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen 
eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften 
anderer Staaten gleich.  

 
(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzu-rechnen, 

wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; 
dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.  

 

(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabever-
fahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn  

 
1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Bei-

trägen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige 
Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder  

 
2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflich-

tung nach Nummer 1 nachweisen können. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unter-
nehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorge-
nommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversiche-
rung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.  

 
(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden 

Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 
1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses 
geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unbe-
rührt.  

 
§ 124 Fakultative Ausschlussgründe  
 
(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismä-

ßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an 
einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn  

 
1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 

umwelt-, sozial oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,  
 

2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insol-
venzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Un-
ternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,  

 

3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Ver-
fehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 
123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,  

 



 
 

 
 

Seite 4 / 4 
 
 
 
 
 
 

 
dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | 58256 Ennepetal | Deutschland | T +49 2333 793-0 | F +49 2333 793-49 50 | www.dormakaba.com 
| Gesellschaftsform: GmbH | Sitz Ennepetal | HRB 9635 - AG Hagen | Geschäftsführer: Alwin Berninger, Michael Hensel, Jörg Henke |  
USt.-IdNr.: DE126455151 | Bankverbindungen: Deutsche Bank AG Wuppertal | IBAN DE59 3307 0090 0431 5800 00| SWIFT-Code (BIC) DEUTDEDW 
| Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld | IBAN DE10 4545 1060 0001 0071 52 | SWIFT-Code (BIC) WELADED1ENE 
 

4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Un-
ternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinde-
rung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,  

 

5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Un-
parteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person 
bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch an-
dere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,  

 

6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vor-
bereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbs-verzerrung 
nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,  

 

7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öf-
fentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft er-
füllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer ver-
gleichbaren Rechtsfolge geführt hat,  

 

8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwer-
wiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage 
ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder  

 

9. das Unternehmen a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftragge-
bers in unzu-lässiger Weise zu beeinflussen,  

 

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile 
beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder  

 
c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabe-
entscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder ver-
sucht hat, solche Informationen zu übermitteln.  

 
(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Min-

destlohngesetzes und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bleiben unberührt. 


